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Ein Asset-Deal bedarf nicht der Zustimmung durch die HV einer AG
§ 119 Abs. 2 AktG regelt, dass die Hauptversammlung nur entscheiden darf, wenn der Vorstand es (ausdrücklich) verlangt. Vorstände deutscher Aktiengesellschaften sind allerdings selbstbewusst genug, kein Bedürfnis zu verspüren, die Hauptversammlung zu fragen, § 76 Abs. 1 AktG.

Es gibt zwei kleine Einschränkungen: 

a)
Gemäß § 179a AktG muss die Hauptversammlung gefragt werden, wenn der Vorstand das ganze Vermögen der Gesellschaft überträgt oder

b)
die Rechtsprechung hat entwickelt, dass bei schwerwiegenden Eingriffen in die Rechte und Interessen der Aktionäre eine Entscheidung der Hauptversammlung einzuholen ist (Holzmüller, Gelatine I). Hier diskutiert man um das Ausmaß der zu übertragenden Umsätze/den Gesamtwert der zu übertragenden Werte. Momentan pendelt die Diskussion um ca. 80 %.

Mit Nicht-Annahme-Beschluss vom 7. September 2011 hat das Bundesverfassungsgericht (I BvR 1460/10) entschieden, dass die Veräußerung einer Betriebssparte mit einer damit zusammenhängenden Projektentwicklungsgesellschaft im Rahmen eines so genannten Asset Deals keine Maßnahme ist, die an die Kernkompetenz der Hauptversammlung rührt, der Vorstand also hierüber allein entscheiden kann. Das wird das Selbstbewusstsein der Vorstände erneut stärken.
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